
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA 
Kolleginnen und Kollegen 

1von2 

zur Regierungsvorlage 2319 der Beilagen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, die Bundesabgaben
ordnung, das Gebührengesetz 1957, das Privathochschulgesetz, das Fachhochschulgesetz 
und das IST-Austria-Gesetz geändert werden (Gemeinnützigkeitsreformgesetz 2023 
GemRefG 2023) - Top 7 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die oben zitierte Regierungsvorlage (2319 d. B.) wird wie folgt geändert: 

Artikel 1 (Ä.nderung des Einkommensteuergesetzes 1988) wird wie folgt geändert: 

/ . In Z / fit. d (§ 3 Abs. 1 Z 42) wird die Wortfolge „im Zweifel" durch das Wort „insoweit" ersetzt. 

2. Z 2 (§§ 4a und 4b) wird wie folgt geändert: 

„ a) § 4a Abs. 3 Z 2 lautet: 
„2. Körperschaften des öffentlichen Rechts im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 KStG 1988;" 

b) § 4a Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

„aa) In Z 3 wird das Wort „führenden" durch das Wort „führende" ersetzt. 

bb) Die bisherige Z 5 erhält die Bezeichnung „6." und es wird folgende Z 5 eingefügt: 
„5. Erfolgt ein Widerruf wegen Wegfalls der Voraussetzung des Abs. 4, kommt der Beschwerde auf 

Antrag aufschiebende Wirkung zu. Die aufschiebende Wirkung ist nicht zu bewilligen, wenn die 
Beschwerde keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Bleibt die Beschwerde ohne Erfolg, ist 
der Einrichtung ein Zuschlag zur Körperschaftsteuer in Höhe von 20% der ab dem in Z 4 genannten 
Tag zugewendeten Beträge vorzuschreiben; die Einrichtung ist verpflichtet, diese Zuwendungen 
zu dokumentieren."" 

c) in § 4b Abs. 1 Z 2 wird der Verweis „§ 18 Abs. 1 Z 8 lit. a bis c" durch den Verweis „§ 18 Abs. 1 Z 8" 
ersetzt."" 

3. In Z 7 fit. c (§ 124b) wird in Z 441 lit. d der Verweis „§ 4a Abs. 5 Z 2 und 4 " durch den Verweis „§ 4a 
Abs. 5 Z 1 und 2 " ersetzt. 
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Begründung 
Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988): 

Zu Z 1 (§ 3 Abs. 1 Z 42) 

Es soll eine Klarstellung erfolgen. 

Zu Z 2 lit. a, lit. b sublit. aa sowie lit. c und Z 4 lit. a (§ 4a Abs. 3 Z 2 und Abs. 5 Z 3, § 4b Abs. 1 Z 2, 
§ 124b z 441 lit. d) 

Es sollen Redaktionsversehen beseitigt werden. 

Zu Z 2 lit. b sublit. bb (§ 4a Abs. 5 Z 5) 

Mit der Regelung soll die Effizienz des Rechtsschutzes verbes ert werden: Erfolgt ein Widerruf wegen 
Wegfalls der Voraussetzung des Abs. 4, soll der Beschwerde auf Antrag aufschiebende Wirkung 
zukommen. Somit bleibt die Spendenbegünstigung während des Rechtsmittelverfahrens aufrecht und die 
Einrichtung wird weiterhin auf der Liste der spendenbegünstigten Einrichtungen ausgewiesen. Eine 
aufschiebende Wirkung soll aber nicht möglich sein, wenn der Widerruf aufgrund des Unterbleibens einer 
fristgerechten Meldung gemäß§ 4a Abs. 5 Z 1 oder 2 erfolgt. Zudem soll die aufschiebende Wirkung mit 
Bescheid nicht zu bewilligen sein, wenn die Beschwerde keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. 

Bleibt die Beschwerde der Einrichtung ohne Erfolg und wird somit die Spendenbegünstigung aberkannt, 
soll der Einrichtung - wie auch im Falle des § 18 Abs. 8 Z 4 lit. b - ein Zuschlag zur Körperschaftsteuer in 
Höhe von 20% der ab dem Tag des Widerrufs zugewendeten Beträge vorzuschreiben sein. Mit dieser 
Regelung soll in pauschaler und verwaltungsökonomischer Weise ein Ausgleich für die Steuerminderung 
aufgrund der von den Spendern geltend gemachten Beträge erfolgen. Durch die aufschiebende Wirkung 
verbleibt die Einrichtung (vorerst) auf der Liste und die Spenderinnen und Spender können weiter auf die 
Abzugsfähigkeit ihrer Spende vertrauen. Die - nur im Falle einer endgültigen Aberkennung der 
Spendenbegünstigung - eintretende Nachversteuerung gleicht diesen Vorteil aus und sorgt damit dafür, 
dass nicht allein durch das Ergreifen eines Rechtsmittels stets ein Vorteil besteht, sodass eine 
Gleichbehandlung mit anderen Einrichtungen, die die Voraussetzungen auch nicht erfüllen und denen daher 
die Spendenbegünstigung nicht zuerkannt wird, sichergestellt i t. Die Einrichtung soll verpflichtet werden, 
die ab dem Tag des Widerrufsbescheids bis zur Streichung von der Liste erhaltenen Zuwendungen, die der 

sungsgrundlage des Zuschlags zugrunde zu legen sind, zu dokumentieren. 
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